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Johannes Schnizer 
 
 

Vorschlag zur Neuregelung der Vollziehung des Landes 
bei Ersetzung der mittelbaren Bundesverwaltung durch eine generelle 

Steuerungsbefugnis des Bundes 
 
 
Die Art. 101 bis 107 B-VG werden durch folgende Art. 101 bis 105 ersetzt: 
 
„Artikel 101. (1) Die Vollziehung jedes Landes übt eine vom Landtag zu wählende 

Landesregierung aus. 
[(2) Die Mitglieder der Landesregierung müssen nicht dem Landtag angehören. Jedoch 

kann in die Landesregierung nur gewählt werden, wer zum Landtag wählbar ist.]1 
(3) Die Landesregierung besteht aus dem Landeshauptmann, der erforderlichen Zahl von 

Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. 
(4) Der Landeshauptmann wird vom Bundespräsidenten, die anderen Mitglieder der 

Landesregierung werden vom Landeshauptmann vor Antritt des Amtes auf die 
Bundesverfassung angelobt. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig. 

[(5) Der Landeshauptmann vertritt das Land.]2  
Artikel 102.3 (1) Landesgesetze werden vom Land vollzogen. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von Bundesorganen 
vorsieht, muß hiezu die Zustimmung der Bundesregierung eingeholt werden. Die 
Zustimmung gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht binnen acht Wochen von dem 
Tage, an dem der Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, dem 
Landeshauptmann mitgeteilt hat, daß die Mitwirkung der Bundesorgane verweigert wird. Vor 
Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt hat. 

Artikel 103. (1) Bundesgesetze werden vom Land vollzogen, soweit nicht der Bund eigene 
Bundesbehörden errichtet. Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden für andere als im 

                                                 
1 Meines Erachtens entbehrlich, dies könnte der Landesverfassung überlassen werden.  
2 Meines Erachtens als überflüssige Einschränkung des Landesverfassungsgesetzgebers 

entbehrlich, derzeit aber Inhalt des Art. 105. Eine historische und systematische Interpretation 
ergibt, dass sich diese Bestimmung nur auf die mittelbare Bundesverwaltung bezieht, sie wird 
jetzt aber zum Teil anders verstanden. 

3 Diese Formulierung geht davon aus, dass die Art. 10 bis 15 in ihrer neuen Systematik nur 
mehr die Gesetzgebungszuständigkeit regeln, nicht aber die Vollziehung. Bei einer 
Beibehaltung der Systematik der Kompetenzartikel wären Art. 10 und 11 entsprechend 
anzupassen. 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bundesverfassung4 von Bundesbehörden vollzogene 
Angelegenheiten kann nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen. 

(2) Der Bund kann in Vollziehung der Bundesgesetze generelle Weisungen erteilen. Diese 
sind zu veröffentlichen, soweit ihre Geheimhaltung nicht im Interesse der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder der umfassenden Landesverteidigung 
geboten ist.5 

(3) Das Land ist verpflichtet, dem Bund alle Informationen über die Vollziehung von 
Bundesgesetzen, auch im Einzelfall, zu erteilen und auf Verlangen die darauf Bezug 
habenden Akten vorzulegen. Verletzt ein Land diese Pflicht, kann der Bund durch eigene 
Organe Einschau nehmen. Art. 142 Abs. 2 lit. e gilt.6 

Artikel 104. (1) Landesbehörden, die Bundesgesetze vollziehen, sind das Amt der 
Landesregierung und die diesem unterstellten Bezirksverwaltungsbehörden. 

                                                 
4 Sollte in die Übergangsbestimmungen zur neuen Verfassung aufgenommen werden. 

Alternativ könnte auch der bestehende Art. 102 Abs. 2 in folgender Fassung als Abs. 3 
aufgenommen werden: 
  „(3) Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden für andere als die folgenden 
Angelegenheiten kann nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen: 
  Grenzvermarkung, Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland, Zollwesen, Regelung und 
Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm, Bundesfinanzen, 
Monopolwesen, ,,Geld-, Kredit-, Börse-, Bank- und Vertragsversicherungswesen,“ Maß-, 
Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen, technisches Versuchswesen, Justizwesen, 
Paßwesen, Meldewesen, Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen sowie Schießwesen, 
Patentwesen, Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen, 
Verkehrswesen, Strom- und Schiffahrtspolizei, Post- und Fernmeldewesen, Bergwesen, 
Regulierung und Instandhaltung der Donau, Wildbachverbauung, BauI und Instandhaltung 
von Wasserstraßen, Vermessungswesen, Arbeitsrecht, Sozialversicherungswesen, 
Denkmalschutz, Organisation und Führung der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie, 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit ,,einschließlich der ersten 
allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei, 
Pressewesen, Vereins- und Versammlungsangelegenheiten und Fremdenpolizei; 
geschäftlicher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; militärische Angelegenheiten, Fürsorge für Kriegsteilnehmer und 
deren Hinterbliebene, Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen 
und die Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat; 
Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- 
und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime. 

5 Art. 142 B-VG betreffend die staatsrechtliche Verantwortung ist entsprechend anzupassen; 
Art. 142 Abs. 2 lit. e hat zu lauten: 
„e) gegen das Mitglied einer Landesregierung wegen Verletzung von Weisungen des Bundes 
gem. Art. 103. Abs. 2 und 3: durch Beschluss der Bundesregierung;“ 

6 Die Informationspflichten des Landes können allgemein gem. Abs. 2 auch durch generelle 
Weisungen geregelt werden. 
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(2) Vorstand des Amtes der Landesregierung ist der Landeshauptmann. Unter seiner 
unmittelbaren Aufsicht obliegt die Leitung des inneren Dienstes dem Landesamtsdirektor. 

(3) Das Nähere über die Stellvertretung und die Organisation der Landesbehörden wird 
durch Landesgesetz geregelt. 

Artikel 105. Soweit Bundesgesetze nach Art. 17 nichts anderes bestimmen, ist Art. 103 auf 
die Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes nur insoweit anzuwenden, als der zuständige 
Bundsminister die Besorgung solcher Geschäfte dem Land überträgt. Die Übertragung kann 
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wird, hat der Bund die Kosten zu tragen.“ 

739/AVORL-K - Ausschussvorlage 3 von 9



Synopse 
 

Neue Fassung Alte Fassung 
Artikel 101. (1) Die Vollziehung jedes 

Landes übt eine vom Landtag zu wählende 
Landesregierung aus. 

 
 
 
(2) Die Landesregierung besteht aus dem 

Landeshauptmann, der erforderlichen Zahl 
von Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. 

(3) Der Landeshauptmann wird vom 
Bundespräsidenten, die anderen Mitglieder 
der Landesregierung werden vom 
Landeshauptmann vor Antritt des Amtes auf 
die Bundesverfassung angelobt. Die 
Beifügung einer religiösen Beteuerung ist 
zulässig. 

Artikel 101. (1) Die Vollziehung jedes 
Landes übt eine vom Landtag zu wählende 
Landesregierung aus. 

[(2) Die Mitglieder der Landesregierung 
müssen nicht dem Landtag angehören. Jedoch 
kann in die Landesregierung nur gewählt 
werden, wer zum Landtag wählbar ist.]7 

(3) Die Landesregierung besteht aus dem 
Landeshauptmann, der erforderlichen Zahl 
von Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. 
(4) Der Landeshauptmann wird vom Bundes-
präsidenten, die anderen Mitglieder der 
Landesregierung werden vom 
Landeshauptmann vor Antritt des Amtes auf 
die Bundesverfassung angelobt. Die 
Beifügung einer religiösen Beteuerung ist 
zulässig. 

[(4) Der Landeshauptmann vertritt das 
Land.]8 

Artikel 105. (1) Der Landeshauptmann 
vertritt das Land. Er trägt in den 
Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung die Verantwortung 
gegenüber der Bundesregierung gemäß 
Artikel 142. Der Landeshauptmann wird durch 
das von der Landesregierung bestimmte 
Mitglied der Landesregierung 
(Landeshauptmann-Stellvertreter) vertreten. 
Diese Bestellung ist dem Bundeskanzler zur 
Kenntnis zu bringen. Tritt der Fall der 
Vertretung ein, so ist das zur Vertretung 
bestellte Mitglied der Landesregierung 
bezüglich der Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung gleichfalls der 
Bundesregierung gemäß Artikel 142 
verantwortlich. Der Geltendmachung einer 
solchen Verantwortung des 
Landeshauptmannes oder des ihn vertretenden 
Mitgliedes der Landesregierung steht die 
Immunität nicht im Weg. Ebenso steht die 
Immunität auch nicht der Geltendmachung der 
Verantwortung eines Mitgliedes der 
Landesregierung im Falle des Artikels 103, 

                                                 
7 Meines Erachtens entbehrlich, dies könnte der Landesverfassung überlassen werden.  
8 Meines Erachtens als überflüssige Einschränkung des Landesverfassungsgesetzgebers 

entbehrlich, derzeit aber Inhalt des Art. 105. Eine historische und systematische Interpretation 
ergibt, dass sich diese Bestimmung nur auf die mittelbare Bundesverwaltung bezieht, sie wird 
jetzt aber zum Teil anders verstanden. 
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Absatz 3, im Weg. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung sind 

dem Landtag gemäß Artikel 142 
verantwortlich.9 

(3) Zu einem Beschluß, mit dem eine 
Anklage im Sinne des Artikels 142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder.10 
 

Artikel 102. (1) Landesgesetze werden 
vom Land vollzogen. 

 

 (2) Insoweit ein Landesgesetz bei der 
Vollziehung die Mitwirkung von 
Bundesorganen vorsieht, muß hiezu die 
Zustimmung der Bundesregierung eingeholt 
werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, 
wenn die Bundesregierung nicht binnen acht 
Wochen von dem Tage, an dem der 
Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, dem Landeshauptmann 
mitgeteilt hat, daß die Mitwirkung der 
Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt 
hat. 

Artikel 97 (2) Insoweit ein Landesgesetz bei 
der Vollziehung die Mitwirkung von 
Bundesorganen vorsieht, muß hiezu die 
Zustimmung der Bundesregierung eingeholt 
werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, 
wenn die Bundesregierung nicht binnen acht 
Wochen von dem Tage, an dem der 
Gesetzesbeschluß beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, dem Landeshauptmann 
mitgeteilt hat, daß die Mitwirkung der 
Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt 
hat.“ 

Artikel 103. (2) Bundesgesetze werden 
vom Land vollzogen, soweit nicht der Bund 
eigene Bundesbehörden errichtet. Die 
Errichtung von eigenen Bundesbehörden für 
andere als im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Bundesverfassung11 von 
Bundesbehörden vollzogene Angelegenheiten 
kann nur mit Zustimmung der beteiligten 
Länder erfolgen. 

(2) Der Bund kann in Vollziehung der 
Bundesgesetze generelle Weisungen erteilen. 
Diese sind zu veröffentlichen, soweit ihre 
Geheimhaltung nicht im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit oder der 

Artikel 102. ,,(1) Im Bereich der Länder 
üben die Vollziehung des Bundes, soweit nicht 
eigene Bundesbehörden bestehen 
(unmittelbare Bundesverwaltung), der 
Landeshauptmann und die ihm unterstellten 
Landesbehörden aus (mittelbare 
Bundesverwaltung). Soweit in 
Angelegenheiten, die in mittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt werden, 
Bundesbehörden, insbesondere 
,,Bundespolizeidirektionen, mit der 
Vollziehung betraut sind, unterstehen diese 
Bundesbehörden in den betreffenden 
Angelegenheiten dem Landeshauptmann und 
sind an dessen Weisungen (Artikel 20 
Absatz 1) gebunden; ob und inwieweit solche 

                                                                                                                                                         
9 Ist in den Art. 142 einzubauen. 
10 Ist meines Erachtens entbehrlich. 
11 Sollte in die Übergangsbestimmungen zur neuen Verfassung aufgenommen werden. 

Alternativ könnte auch der bestehende Art. 102 Abs. 2 mit folgender Einleitung als Abs. 3 
aufgenommen werden: 
  „(3) Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden für andere als die folgenden 
Angelegenheiten kann nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen: . . .“ 
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umfassenden Landesverteidigung geboten 
ist.12 

(3) Das Land ist verpflichtet, dem Bund 
alle Informationen über die Vollziehung von 
Bundesgesetzen, auch im Einzelfall, zu 
erteilen und auf Verlangen die darauf Bezug 
habenden Akten vorzulegen. Verletzt ein 
Land diese Pflicht, kann der Bund durch 
eigene Organe Einschau nehmen. Art. 142. 
Abs. 2 lit. e gilt.13 

Bundesbehörden mit Akten der Vollziehung 
betraut werden, bestimmen die Bundesgesetze; 
sie dürfen, soweit es sich nicht um die 
Betrauung mit der Vollziehung von im 
Absatz 2 angeführten Angelegenheiten 
handelt, nur mit Zustimmung der beteiligten 
Länder kundgemacht werden. 

(2) Folgende Angelegenheiten können im 
Rahmen des verfassungsmäßig festgestellten 
Wirkungsbereiches unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden: 

Grenzvermarkung, Waren- und Viehverkehr 
mit dem Ausland, Zollwesen, Regelung und 
Überwachung des Eintrittes in das Bundes-
gebiet und des Austrittes aus ihm, 
Bundesfinanzen, Monopolwesen, Geld-, 
Kredit-, Börse-, Bank- und 
Vertragsversicherungswesen, Maß-, Gewichts-
, Normen- und Punzierungswesen, technisches 
Versuchswesen, Justizwesen, Paßwesen, 
Meldewesen, Waffen-, Munitions- und 
Sprengmittelwesen sowie Schießwesen, Pa-
tentwesen, Schutz von Mustern, Marken und 
anderen Warenbezeichnungen,  
Verkehrswesen, Strom- und Schiffahrtspolizei, 
Post- und Fernmeldewesen, Bergwesen, 
Regulierung und Instandhaltung der Donau, 
Wildbachverbauung, Bau und Instandhaltung 
von Wasserstraßen, Vermessungswesen, 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungswesen, 
Denkmalschutz, Organisation und Führung der 
Bundespolizei und der Bundesgendarmerie, 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit einschließlich der 
ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit 
Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei, 
Pressewesen, Vereins- und 
Versammlungsangelegenheiten und 
Fremdenpolizei; ,,geschäftlicher Verkehr mit 
Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der 
Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch 
der Anerkennung; militärische 

                                                                                                                                                         
12 Art. 142 B-VG betreffend die staatsrechtliche Verantwortung ist entsprechend 

anzupassen; Art. 142 Abs. 2 lit. e hat zu lauten: 
„e) gegen das Mitglied einer Landesregierung wegen Verletzung von Weisungen des Bundes 
gem. Art. 103. Abs. 2 und 3: durch Beschluss der Bundesregierung;“ 

13 Die Informationspflichten des Landes können allgemein gem. Abs. 2 auch durch 
generelle Weisungen geregelt werden. 
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Angelegenheiten, Fürsorge für 
Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene, 
Bevölkerungspolitik, soweit sie die 
Gewährung von Kinderbeihilfen und die 
Schaffung eines Lastenausgleiches im 
Interesse der Familie zum Gegenstand hat; 
Schulwesen sowie Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- 
und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in 
den Angelegenheiten der Schülerheime. 

(3) Dem Bund bleibt es vorbehalten, auch in 
den im Absatz 2 aufgezählten 
Angelegenheiten den Landeshauptmann mit 
der Vollziehung des Bundes zu beauftragen. 

(4) Die Errichtung von eigenen 
Bundesbehörden für andere als die im 
Absatz 2 bezeichneten Angelegenheiten kann 
nur mit Zustimmung der beteiligten Länder 
erfolgen. 
  (5) Wenn in einem Land in Angelegenheiten 
der unmittelbaren Bundesverwaltung die 
sofortige Erlassung von Maßnahmen zur 
Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder 
gutzumachenden Schadens für die 
Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, zu 
der die obersten Organe der Verwaltung des 
Bundes wegen höherer Gewalt dazu nicht in der
Lage sind, hat der Landeshauptmann an deren 
Stelle die Maßnahmen zu treffen. 

Artikel 104. (1) Landesbehörden, die 
Bundesgesetze vollziehen, sind das Amt der 
Landesregierung und die diesem unterstellten 
Bezirksverwaltungsbehörden. 

(2) Vorstand des Amtes der 
Landesregierung ist der Landeshauptmann. 
Unter seiner unmittelbaren Aufsicht obliegt 
die Leitung des inneren Dienstes dem 
Landesamtsdirektor. 

(3) Das Nähere über die Stellvertretung und 
die Organisation der Landesbehörden wird 
durch Landesgesetz geregelt. 

Artikel 103. (1) In den Angelegenheiten der 
mittelbaren Bundesverwaltung ist der 
Landeshauptmann an die Weisungen der 
Bundesregierung sowie der einzelnen 
Bundesminister gebunden (Artikel 20) und 
verpflichtet, um die Durchführung solcher 
Weisungen zu bewirken, auch die ihm in 
seiner Eigenschaft als Organ des selbständigen 
Wirkungsbereiches des Landes zu Gebote 
stehenden Mittel anzuwenden. 

(2) Die Landesregierung kann bei 
Aufstellung ihrer Geschäftsordnung 
beschließen, daß einzelne Gruppen von 
Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung wegen ihres sachlichen 
Zusammenhanges mit Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches des Landes 
im Namen des Landeshauptmannes von 
Mitgliedern der Landesregierung zu führen 
sind. In diesen Angelegenheiten sind die 

739/AVORL-K - Ausschussvorlage 7 von 9



betreffenden Mitglieder der Landesregierung 
an die Weisungen des Landeshauptmannes 
ebenso gebunden (Artikel 20) wie dieser an 
die Weisungen der Bundesregierung oder der 
einzelnen Bundesminister. 

(3) Nach Absatz 1 ergehende Weisungen der 
Bundesregierung oder der einzelnen 
Bundesminister sind auch in Fällen des 
Absatzes 2 an den Landeshauptmann zu 
richten. Dieser ist, wenn er die bezügliche 
Angelegenheit der mittelbaren 
Bundesverwaltung nicht selbst führt, unter 
seiner Verantwortlichkeit (Art. 142 Abs. 2 
lit. e) verpflichtet, die Weisung an das in 
Betracht kommende Mitglied der 
Landesregierung unverzüglich und 
unverändert auf schriftlichem Wege 
weiterzugeben und ihre Durchführung zu 
überwachen. Wird die Weisung nicht befolgt, 
trotzdem der Landeshauptmann die 
erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, so 
ist auch das betreffende Mitglied der 
Landesregierung gemäß Artikel 142 der 
Bundesregierung verantwortlich. 
(4) In den Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung endet der administrative 
Instanzenzug, sofern der Landeshauptmann als 
Rechtsmittelbehörde zu entscheiden hat und 
nicht durch Bundesgesetz ausnahmsweise auf 
Grund der Bedeutung der Angelegenheit 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, beim 
Landeshauptmann; steht die Entscheidung in 
erster Instanz dem Landeshauptmann zu, so 
geht der Instanzenzug in den Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung, wenn nicht 
bundesgesetzlich anderes bestimmt ist, bis 
zum zuständigen Bundesminister. 

Artikel 105. Soweit Bundesgesetze nach 
Art. 17 nichts anderes bestimmen, ist Art. 
103 auf die Privatwirtschaftsverwaltung des 
Bundes nur insoweit anzuwenden, als der 
zuständige Bundsminister die Besorgung 
solcher Geschäfte dem Land überträgt. Die 
Übertragung kann jederzeit ganz oder 
teilweise widerrufen werden. Soweit keine 
andere Vereinbarung getroffen wird, hat der 
Bund die Kosten zu tragen. 

Artikel 104. (1) Die Bestimmungen des 
Artikels 102 sind auf Einrichtungen zur 
Besorgung der im Artikel 17 bezeichneten 
Geschäfte des Bundes nicht anzuwenden. 
(2) Die mit der Verwaltung des 
Bundesvermögens betrauten Bundesminister 
können jedoch die Besorgung solcher 
Geschäfte dem Landeshauptmann und den ihm 
unterstellten Behörden im Land übertragen. 
Eine solche Übertragung kann jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen werden. Inwieweit 
in besonderen Ausnahmefällen für die bei 
Besorgung solcher Geschäfte aufgelaufenen 
Kosten vom Bund ein Ersatz geleistet wird, 
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wird durch Bundesgesetz bestimmt. Art. 103 
Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 

Siehe Art. !01 Abs. 5 Artikel 105. (1) Der Landeshauptmann 
vertritt das Land. Er trägt in den 
Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung die Verantwortung 
gegenüber der Bundesregierung gemäß 
Artikel 142. Der Landeshauptmann wird durch 
das von der Landesregierung bestimmte 
Mitglied der Landesregierung 
(Landeshauptmann-Stellvertreter) vertreten. 
Diese Bestellung ist dem Bundeskanzler zur 
Kenntnis zu bringen. Tritt der Fall der 
Vertretung ein, so ist das zur Vertretung 
bestellte Mitglied der Landesregierung 
bezüglich der Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung gleichfalls der 
Bundesregierung gemäß Artikel 142 
verantwortlich. Der Geltendmachung einer 
solchen Verantwortung des 
Landeshauptmannes oder des ihn vertretenden 
Mitgliedes der Landesregierung steht die 
Immunität nicht im Weg. Ebenso steht die 
Immunität auch nicht der Geltendmachung der 
Verantwortung eines Mitgliedes der 
Landesregierung im Falle des Artikels 103, 
Absatz 3, im Weg. 

(2) Die Mitglieder der Landesregierung sind 
dem Landtag gemäß Artikel 142 
verantwortlich. 

(3) Zu einem Beschluß, mit dem eine 
Anklage im Sinne des Artikels 142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder. 

 
Siehe Art. 104 Abs. 2 Artikel 106. Zur Leitung des inneren 

Dienstes des Amtes der Landesregierung wird 
ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Landesamtsdirektor bestellt. Er ist auch in den 
Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung das Hilfsorgan des 
Landeshauptmannes. 
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